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Übersicht Anordnungen - Hunde in der Infizierten Zone - Initialphase

Infizierte Zone = Zone um Kerngebiet und Weiße Zone / Sperrzone II 

Pufferzone = Zone um Infizierte Zone = Sperrzone I 

Anordnung - Allgemeinverfügung:
Grundstückseigentümer haben Betreten ihrer Grundstücke durch Beauftragte der Veterinärbehörde 

und begleitende waffentragende Personen zum Zwecke der Kadaversuche mit Hunden oder 

Drohnen zu dulden.

 Betretensrecht / Wegegebot

 Befugnis für das Führen von Waffen sollte bei der Beauftragung in Textform ergehen, für 

Personenkreis wie vor

Generelles Jagdverbot d.h. vor allem keine Beunruhigung kein eigenmächtiges Suchen, Versprengung 

infizierter W-Schweine verhindern … 

Ausnahmen - Beauftragung:
• (Nach-)Suche von Falllwild, krankem Wild mit Kadaversuchhunden oder Drohnen

• Anlage Kirrungen nach Vorgabe Veterinärbehörde

• Einsatz von Saufängen nach Bestimmungen der Veterinärbehörde

• Erlösen von schwerkrankem oder Erlegung von wehrhaftem Wild im Rahmen der Kadaversuche durch

1. JAB, Jagderlaubnisinhabern und

2. bei der Kadaversuche tätigen, begleitenden oder waffenführenden Personen

die jeweils durch Veterinärbehörde hierzu beauftragt wurden. 

Koordination der Kadaversuchtrupps / Hunde-Drohnen = TCRH
(Trainings Center Retten & Helfen)
Koordiniert Einsatz von JAB, Nachsuchengespannen, informiert Vet-Behörde, Berge- u. 

Beprobungsteams

Übergeordnet und Federführend: Veterinärbehörde
Koordiniert Kräfteeinsatz, bildet Schnittstellen, beauftragt Berge- u. Suchteams, richtet Sammel- und 

Beseitigungsstellen ein…

Rechtsgrundlagen siehe Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, vom 05.07.2024

Verfügbarkeit Nachsuchengespanne nach § 27 Abs. 6 Satz 2 HJagdG
• Gespanne, die einschließlich einer Begleitperson mit Hund und unter Mitführung der Schusswaffen 

unabhängig von den Grenzen von Jagdbezirken und Hegegemeinschaften in Hessen Nachsuchen 

auf Schalenwild ohne Voranmeldung oder Genehmigung der Jagdausübungsberechtigten, in deren 

Jagdbezirk das kranke Stück Schalenwild eingewechselt ist, durchführen dürfen. 

• derzeit rund 360 Gespanne nach Landkreisen gelistet, davon 302 in Hessen ansässig

• Liste nach Landkreisen mit Kontaktdaten kurzfristig bei OJB abrufbar
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Übersicht Anordnungen – Kadaversuche über TCRH

TCRH hat Einsatzleitung, Federführung die Veterinärbehörde

• derzeit ca. 300 einsatzfähige Teams aus JägerInnen, FörsterInnen und 

RettungshundefüherInnen in Deutschland

• ca. 100 Personen/Tag verfügbar = 30-50 Suchteams/Tag

• Einsatzleiter des TCRH übernehmen Koordination und Zuweisung der Teams

• Drohnensuche vor allem im Feld

• Kadaversuche mit Hunden eher im Wald

• Nachsuchengespanne bzw. Waffenberechtigte werden im Zweifel angefordert: 

Unterstützung der TCRH-Teams meist in Amtshilfe durch Forstbeamte 

(Ortskunde etc.), bislang nur wenige Nachsuchengespanne angefordert

• Suchtrupps informieren Berge- und Beprobungsteams, Bergeteams werden vom 

federführenden Veterinäramt koordiniert

• TCRH = BOS = BehördenOrganisationsStruktur = revisionssichere Administration = 

• Abrechnung der Einsatzkräfte (zahlt gesonderte Aufwandsentschädigung für 

Einsätze), übernimmt Ausrüstung, gewährleistet Versicherung (Unfall+HP)
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Bericht aus der Praxis

• Nachsuche im klassischen Sinne nicht gefragt

• Verhinderung der Verbreitung der Seuche hat „Vorrang“ vor Tierschutz

• Kein Aufmüden aus Wundbett > kein Versprengen > Wild im Zweifel in 

Ruhe verenden lassen

• Bislang in aller Regel Totfunde

• Begleitung der Trupps durch Gespanne ohne eigenen Hund und meist 

auf Anforderung, wenn Erlösung erforderlich

• Gemeldete Nachsuchengespanne wurden z.T. nicht angefragt

• Entschädigungen nicht abschließend geklärt, da „waffenbefugte“ 

Personen meist in Amtshilfe angefordert werden


